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Kirchensteuern Kanton Aargau

Die Kirchgemeinden der kantonal aner-
kannten Landeskirchen (evangelisch- 
reformierte, römisch-katholische und 
christkatholische) erheben als Kirchen-
steuer jährlich Einkommens- und Vermö-
genssteuern von Kirchenangehörigen, 
wobei die Kirchgemeindeversammlung 
den Steuerfuss festlegt.

Über Bestand und Umfang der Kirchen-
steuerpflicht entscheidet die Veranla-
gungsbehörde der Gemeinde (Steuer-
kommission, § 158 Abs. 1 i.V.m. § 164 
Abs. 1 StG). Sie erhebt die Kirchensteu-
er gemeinsam mit den Kantons- und Ge-
meindesteuern. 

Steuersubjekt der Kirchensteuer sind 
die Kirchenangehörigen. Voraussetzung 
für die Steuerpflicht ist somit die Zuge-
hörigkeit zu einer kantonal anerkannten 
Landeskirche, wobei nur natürliche Per-
sonen Mitglieder sein können. Die juris-
tischen Personen sind im Kanton 
Aargau nicht kirchensteuerpflichtig 
im Gegensatz zu achtzehn anderen 
Schweizer Kantonen, welche auch für ju-
ristische Personen Kirchensteuern erhe-
ben.

Die Familienbesteuerung gilt auch für 
die Kirchensteuer, weshalb bei konfessi-
onell gemischten Familien eine Auftei-
lung des Einkommens und Vermögens 
erforderlich ist. Die Aufteilung des Ein-
kommens und Vermögens erfolgt nach 
Köpfen. Bei einem Eintritt während des 
Steuerjahres wird die Kirchensteuer für 
das ganze Jahr erhoben. Bei einem Aus-
tritt während des Steuerjahres wird für 
das ganze Jahr keine Kirchensteuer er-
hoben.

Auf den Steuerformularen in Papierform 
muss nicht mehr deklariert werden, wie 
viele Personen im Haushalt zu welcher 
Konfession gehören und damit steuer-
pflichtig sind. Unsere Kunden bitten wir 
deshalb, Mutationen über Zugehörigkeit 
zu melden, damit die Steuerveranlagun-
gen auch in Bezug auf Kirchensteuer 
kontrolliert werden können. Denn auch 
hier gilt eine nicht verlängerbare Einspra-
chefrist von 30 Tagen.

Quellensteuer:  
Für quellenbesteuerte Personen gilt es, 
die zwei verschiedenen Tarife, nämlich 
mit und ohne Kirchensteuer, zu beach-
ten.

Kirchenaustritte:  
Austritte müssen per Einschreibebrief 
erfolgen, mit klarem Inhalt und Perso-
nendaten an die Kirchgemeinde Ihres 
Wohnortes, mit der Bitte um Bestäti-
gung des Kirchenaustrittes sowie Lö-
schung der persönlichen Daten. Im Kan-
ton Aargau erlischt die Kirchensteuer 
rückwirkend auf Anfang Jahr.

Treten die Eltern in einer Zwei- oder Ein-
Elternfamilie aus der Kirche aus, wäh-
rend für die minderjährigen Kinder keine 
Austrittserklärung abgegeben wird, ent-
fällt in der Regel die Kirchensteuer voll-
umfänglich. Dies gilt auch dann, wenn 
die Kinder die Leistungen der Kirche 
(z.B. Kirchenbesuch, Religionsunterricht 
usw.) weiterhin in Anspruch nehmen. 
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Kapitaleinlageprinzip

Das Kapitaleinlageprinzip wird im Rah-
men der Unternehmenssteuerreform II 
per 1. Januar 2011 eingeführt. Parallel dazu 
wird auch das Aktien- und Rechnungsle-
gungsrecht revidiert. Ziel der Steuerrechts-
revision ist es, die Finanzierung von Ge-
sellschaften flexibel wählbar zu machen, 
da Einlagen in das Eigenkapital (Agio-
reserven) neu der Bildung von Nennkapi-
tal gleichgestellt werden. Inwieweit die 
neuen steuerlichen Freiheiten unter dem 
neuen Aktienrecht in Anspruch genom-
men werden können, ist zur Zeit noch of-
fen.

Kreisschreiben im Herbst
Bislang gilt jede Rückzahlung von Eigenka-
pital, die nicht Rückzahlung von Nennwer-
ten darstellt, als steuerbares Einkommen 
(DBG und VStG), auch wenn diese nicht 
aus Gewinnen, sondern aus Kapitaleinla-
gen stammt. Neu soll die Rückzahlung 
von Kapitaleinlagen an den Anteilsinhaber 
steuerfrei sein, auch wenn es sich nicht 
um Nennwert handelt. Die Vorausset-
zungen sind, dass die Kapitaleinlagen 
 handelsrechtlich separat ausgewiesen 
und die Veränderungen der Eidg. Steuer-
verwaltung gemeldet werden. Ein Kreis-
schreiben der Eidg. Steuerverwaltung ist 
bis Redaktionsschluss noch nicht erschie-
nen und wird nächstens erwartet.

Neues Aktien- und 
 Rechnungs legungsrecht
Die praktische Handhabung der neuen 
steuerlichen Möglichkeiten hängt aber zu 
einem wesentlichen Teil von den handels-
rechtlichen Bestimmungen zur Kapitalein-
lage ab, die im Rahmen der Gesetzesrevi-
sion über das Aktien- und Rechnungsle-
gungsrecht ebenfalls überarbeitet werden. 
Der Entwurf unterscheidet bei den Reser-
ven zwischen Kapitalreserven und Ge-
winnreserven. Die Kapitalreserve wird 
aus Agio, Kaduzierungsgewinn, weiteren 
Einlagen und Zuschüssen sowie Buchge-
winn aus Kapitalherabsetzungsverfahren 
gespeist. Die Einlage des Kapitals dürfte 
dann wie bereits heute recht formlos 
(ohne Kapitalerhöhungsverfahren) möglich 
sein. Im bundesrätlichen Gesetzesent-

wurf ist eine Rückzahlung einer Kapitalein-
lage nicht mehr möglich. Damit würde 
eine Kapitaleinlage stärker mit der Gesell-
schaft verbunden als Aktienkapital, das 
immerhin im Herabsetzungsverfahren zu-
rückgezahlt werden kann. Damit würde 
die steuerliche Planungsvariante über 
 Kapitaleinlagen mit grossen handelsrecht-
lichen Angelhaken versehen. Leider ist die 
Gesetzesvorlage vor dem Hintergrund der 
UBS-Affäre und der Abzocker-Initiative 
zum Spielball im politischen Vorsommer-
Theater verkommen. Die Endfassung und 
das Inkrafttreten der Gesetzesrevision 
sind unklar. Es bleibt zu hoffen, dass die 
eidgenössischen Räte eine liberale Rege-
lung über die Kapitalrückzahlungen tref-
fen.

Sofortiger Handlungsbedarf
Wie bereits erwähnt, sind die Kapitaleinla-
gen künftig getrennt von den Gewinnre-
serven auf einem separaten Konto zu ver-
buchen. Der Eidg. Steuerverwaltung, 
Bern, ist jede Änderung auf dem Konto 
Kapitalreserve ab 1. Januar 2011 zu mel-
den. Zudem ist zu erwarten, dass auch 
der Bestand der Kapitaleinlagen per 31. 
Dezember 2010 im ersten Halbjahr 2011 
der Eidg. Steuerverwaltung zu melden ist. 
Wer seit dem 31. Dezember 1996 Kapital-
einlagen (offen oder verdeckt) vorgenom-
men hat, ist angehalten, noch in diesem 
Jahr folgende Punkte zu beachten:

1.   Dokumentation aller seit dem 1. Januar 
1997 getätigten Einlagen (die Ermittlung 
der Kapitalreserven kann bei Sanierun-
gen und Umstrukturierungen sehr auf-
wendig sein!)

2.   Offenlegung aller Kapitaleinlagen in der 
Handelsbilanz per 31. Dezember 2010

3.   Keine Rückzahlung von Kapitaleinlagen 
bis 2011

4.   Keine Verrechnung der Einlagen mit Ver-
lustvorträgen

Ungeachtet der rechtlichen Unsicherhei-
ten ist also bereits heute Handlungsbe-
darf angezeigt.



Unterschriftenregelung und Anscheinsvollmacht

Im Rahmen der Unterschriftenregelung 
wird in einem Unternehmen festgelegt, 
wer berechtigt ist, rechtsgültig zu unter-
zeichnen. Extern werden neben den 
Zeichnungsberechtigungen der einzelnen 
Verwaltungsräte, des Delegierten des Ver-
waltungsrates und des Geschäftsführers 
durch Publikation im Handelsregister die 
kaufmännischen Stellvertretungen wie 
Prokura oder Handelsvollmacht festgelegt 
und publiziert. In der Regel ist der Hand-
lungsbevollmächtigte ohne ausdrückliche 
Befugnis nicht ermächtigt, Wechselver-
bindlichkeiten einzugehen, Darlehen auf-
zunehmen oder Prozesse zu führen, was 
ihn vom Prokuristen unterscheidet. Grund-
sätzlich kann gesagt werden, dass die 
Handlungsvollmacht sämtliche Rechts-
handlungen umfasst, welche der gesamte 
Betrieb bzw. die spezifischen Geschäfte 
gewöhnlich mit sich bringen, während-
dem die Prokura auch Rechtshandlungen, 
die darüber hinausgehen, abdeckt. 
Im internen Verhältnis erstellt der Ver-
waltungsrat ein Organisationsreglement 
gemäss Art. 716b OR, das die Funktionen 
und die entsprechenden Kompetenzen 
ausweist. Das Organisationsreglement 
ordnet die Geschäftsführung, bestimmt 
die dazu notwendigen Stellen und regelt 
deren Aufgaben einschliesslich der Be-
richterstattung, aber die darauf basieren-
den Befugnisse werden nicht im Handels-
register publiziert. 
Was passiert nun aber, wenn eine Person 
für ein Unternehmen handelt, obwohl sie 
gemäss Handelsregister überhaupt nicht 
oder nicht vollständig (Kollektivzeichnungs-
berechtigung statt Einzelunterschrift) zur 
Vertretung der Firma autorisiert ist? Im 
kaufmännischen Bereich kann der Vertrau-
ensschutz, wie er in Art. 33 Abs. 3 OR* 
festgeschrieben wurde, nach Lehre und 
Rechtsprechung wegen der gemäss 
Art. 933 Abs.1 OR** vorgesehenen Publi-
zitätswirkung des Handelsregistereintrags 
nur ganz ausnahmsweise zum Zuge kom-
men. In solchen Ausnahmefällen unter-
scheidet man zwischen einer Duldungs-
vollmacht, wenn die vertretene Firma 
Kenntnis vom Auftreten ihres Vertreters 
hat, aber nicht dagegen einschreitet, und 

einer Anscheinsvollmacht, wenn die ver-
tretene Firma das Verhalten des Vertreters 
nicht kennt, es aber bei pflichtge mässer 
Aufmerksamkeit hätte kennen und verhin-
dern können. Im Resultat heisst das, dass 
die vertretene Firma für die Handlungen 
des Vertreters verpflichtet wird, sofern der 
gutgläubige Dritte dies in guten Treuen als 
Vollmachtskundgabe verstehen durfte und 
darauf auch vertraute. Wer in gutem Glau-
ben auf einen Rechtsschein vertraut, darf 
auch nach Treu und Glauben verlangen, 
dass dieses Vertrauen dem gegenüber ge-
schützt wird, der diesen Rechtsschein 
hervorgerufen oder mitveranlasst hat. 
Handelt also z.B. ein kollektivzeichnungs-
berechtiges Organ allein, obwohl die Voll-
macht im Handelsregister entsprechend 
(kollektiv) eingetragen ist, kann sich ein 
Dritter nur auf den Vertrauensschutz beru-
fen, wenn er auf Grund des Verhaltens der 
juristischen Person, der Firma, nach Treu 
und Glauben annehmen durfte, die Voll-
macht des Handelnden sei trotz anders 
lautendem Handelsregis tereintrag erwei-
tert worden. Dies gilt namentlich dann, 
wenn die Gesellschaft mehrmals Einzel-
handlungen des Kollektivvertreters duldet 
und damit die Anscheinsvollmacht begrün-
det. 
In jedem Fall bergen derartige Verhältnis-
se für beide Seiten kaum gewünschte 
 Risiken, weil für jede Partei ein echtes Be-
weisproblem besteht, insbesondere für 
den Dritten, der seine Gutgläubigkeit und 
die Berechtigung zur Annahme der Vertre-
tungsbefugnis nach Treu und Glauben 
nachzuweisen hat. Deshalb ist es auf je-
den Fall ratsam, die Zeichnungsberechti-
gungen und ihre Publikation im Handelsre-
gister von Zeit zu Zeit zu überprüfen und 
gleichzeitig sicherzustellen, dass der fest-
gelegten Zeichnungsart (z. B. kollektiv) von 
den entsprechenden Mitarbeitern auch 
konsequent nachgelebt wird.

* «Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber ei-
nem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Um-
fang diesem gegenüber nach Massgabe der er-
folgten Kundgebung.»

** «Die Einwendung, dass jemand eine Dritten ge-
genüber wirksam gewordene Eintragung nicht 
gekannt habe, ist ausgeschlossen.»



MWST: Steuersatzerhöhung per 01. 01. 2011

Am 27. 09. 2009 haben Volk und Stände 
die Vorlage über die Zusatzfinanzierung 
der IV angenommen. Die auf sieben Jah-
re befristete Anhebung der Mehrwert-
steuersätze tritt per 01. 01.2011 in Kraft.

Ab dem 01. 01. 2011 ändern die Steuersät-
ze wie folgt:  Alt Neu
Normalsatz 7,6 % 8,0 %
Reduzierter Satz 2,4 % 2,5 %
Sondersatz für  
Beherbergung 3,6 % 3,8 %

Rechnungsstellung
Massgebend für den anzuwendenden 
Steuersatz ist weder das Datum der Rech-
nungsstellung noch das Datum der Zah-
lung, sondern der Zeitpunkt respektive 
der Zeitraum der Leistungserbringung. 
Wird die Leistung teilweise vor und teil-
weise nach der Steuersatzerhöhung er-
bracht, so ist der auf die Zeit nach dem 
31.12. 2010 entfallende Teil der Leistung zu 
den neuen Sätzen steuerbar. Leistungen, 
die zu den alten Sätzen steuerbar sind, 
und Leistungen, die zu den neuen Sätzen 
steuerbar sind, dürfen in der gleichen 
Rechnung aufgeführt werden. Das Datum 
oder der Zeitraum der Leistung muss 
 jedoch aus der Rechnung (auch in Teil-
zahlungs- und Vorauszahlungsgesuchen, 
Akontorechnungen und Situationsetats 
o. ä.) klar ersichtlich sein. Werden die Leis-
tungen der beiden betroffenen Jahre nicht 
klar auseinander gehalten, so ist die Ge-
samtleistung zum neuen Satz steuerbar. 
Erstreckt sich eine periodische Leistung 
wie Abonnemente, Service- und War-
tungsverträge, Miet- und Leasingverträ-
ge etc. über den Zeitpunkt der Steuer-
satzerhöhung hinaus, ist eine Aufteilung 
des Entgelts pro rata temporis auf den 
alten und den neuen Steuersatz vorzu-
nehmen. Das MWST-Abrechnungsfor-
mular bietet bereits ab dem 3. Quartal 
2010 Platz für die entsprechende Dekla-
ration zu unterschiedlichen Steuersätzen. 
Entgeltsminderungen (Skonti, Mängelrü-
gen, Verluste, Warenretouren sowie Um-
satzbonifikationen und andere Rabattver-

gütungen) auf Leistungen aus der Zeit 
vor dem 01. 01. 2011 sind mit den alten 
Steuersätzen zu korrigieren.

Besonderheiten im Hotel- und 
Gastgewerbe
Die Beherbergung in der Nacht vom 
31.12. 2010 auf den 01. 01. 2011 ist zu den 
alten Steuersätzen steuerbar. Pauschal-
arrangements sind pro rata temporis auf-
zuteilen, wobei die Beherbergung in der 
Nacht vom 31.12. 2010 auf den 01. 01. 2011 
noch zu den alten Steuersätzen steuer-
bar ist. Wird für das Pauschalarrange-
ment nur eine Rechnung erstellt, so sind 
darin die Leistungen des Jahres 2010 und 
diejenigen des Jahres 2011 klar auseinan-
derzuhalten. Ansonsten ist das gesamte 
Entgelt zu den neuen Sätzen zu versteu-
ern. Die in der Nacht vom 31.12. 2010 auf 
den 01.01.2011 erbrachten Leistungen im 
Gastgewerbe (z.B. Silvester-Party) sind 
zu den alten Sätzen steuerbar.

…in der Bauwirtschaft
Bei Bauleistungen gilt als Zeitpunkt der 
Leistung die Arbeitsausführung am Bau-
werk (also die Montage, das Versetzen, 
das Anschlagen usw.), nicht jedoch be-
reits die Vorfertigung in der Werkstatt.

…und im Detailhandel
Klein- und Mittelbetriebe des Detailhan-
dels können auf schriftlichen Antrag an 
die Eidg. Steuerverwaltung hin die Auf-
teilung der Umsätze auf den Normalsatz 
und den reduzierten Steuersatz anhand 
eines gewogenen Bruttogewinnzuschla-
ges vornehmen.

Saldo- und Pauschalsteuersätze
Die Erhöhung der Steuersätze bedingt 
auch eine entsprechende Anpassung der 
Saldosteuersätze sowie der Pauschal-
steuersätze für das Gemeinwesen und 
verwandte Bereiche. Zudem können alle 
steuerpflichtigen Unternehmen erneut 
zwischen der effektiven oder der pau-
schalen Methode (Saldo- bzw. Pauschal-
steuersatz) wählen.


